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Horror-
Weekend

Erwiinschter als das unvorher-
gesehene Ableben eines promi-
nenten Politikers oder Kiinstlers,
was stets zu lastigen und unbe-
wiltigten Improvisationen zwingt,
ist bei den Programmgestaltern
die Wiederkehr von Wiegenfesten
hochbetagter oder von Todes-
tagen langst verblichener Kory-
phden. Denn solche kalendarisch
fixierte Ereignisse konnen bereits
im Jahressendeplan mit den im
Einzelfall angemessen erschei-
nenden Jubildumsfeierlichkeiten
eingeordnet werden. Am ergie-
bigsten sind in dieser Hinsicht
Tonsetzer und Dramendichter,
sofern seit deren fernen Todes-
tagen die einschldagigen Urheber-
rechte abgelaufen sind, denn in

solchen Idealfédllen lassen sich
die Gedenksendungen mit der
Auffithrung ihrer Werke iiber das
ganze Jahr hin als Stiitzpfeiler
des Programms einbauen.

Am zweiten August-Wochen-
ende durften die Sendeanstalten,
in deren Wellen-Einzugsbereich
ich liege, den 80. Geburtstag von
Alfred Hitchcock feiern. Als Fan
des britischen Thriller-Konigs er-
freute ich mich der Teilhabe am
Gala-Abend des amerikanischen
Filminstituts, den der also Ge-
ehrte mit einem Gag bereicherte:
dieweil die Gratulationen unzah-
liger Kollegen und Schauspieler
auf ihn niederprasselten, sass er
vollig starr und ohne eine Miene
zu verziechen an seinem Platz;
ich dachte unwillkiirlich an die
Wachskopie seines Kopfes, die er
einmal in den Kiihlschrank gelegt
hatte, um seine Frau zu er-
schrecken.

Im tibrigen konnte ich an die-
sem verlingerten Wochenende
vom Samstag bis zum Dienstag
nicht weniger als sieben Hitch-
cock-Filme sehen, wenn sich die
Aussendungen nicht zum Teil
uberschnitten. Zwei Nachte mit
Alptraumen habe ich bereits hin-
ter mir, und nach der Absolvie-
rung der ganzen Serie wird mich
fiirderhin nichts mehr schrecken:
weder die Schwachstrom-Krimis
Derricks, des Alten oder der Tat-
ort-Kommissare, noch Cousteaus
Tiefsee-Ungeheuer, Hiermeyers
Grammatik oder die helvetische
Wochenschau. Telespalter

HANS WEIGEL

Lauschbubereien

Das Telefon des Schriftstellers Giinter Wallraff wurde
vom Geheimdienst seiner bundesdeutschen Heimat
eine Zeitlang abgehort. Mit einer Beflissenheit, an der sich
amerikanische und 6stliche Geheimdienste ein Beispiel neh-
men sollten, haben die bundesdeutschen Dienste ihr Ge-
heimnis geliiftet und Gilinter Wallraff spéter mitgeteilt:
Wir haben gelauscht, aber es liegt nichts gegen Sie vor.

Jetzt ist er bose.

Und die bundesdeutsche Oeffentlichkeit schliesst sich an.
Eine grosse Affare entwickelt sich. Man will nicht etwa
durchsetzen, dass das geheimdienstliche Walten kiinftig,
wie sein Name sagt, geheim bleibe. Man will, ganz im
Gegenteil, fiir die Abhordienste eine breite demokratische

Oeffnung durchsetzen:

1. Telefongespriche diirfen nur abgehort werden, wenn
a) der Abzuhorende einen entsprechenden Antrag

stellt,

b) der Geheimdienst dem Abzuhorenden dies acht
Tage vor Beginn der Aktion mitteilt.

2. Der Geheimdienst bezahlt dem Abgehorten eine Ge-
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biihr von DM 6.50 pro Abhérminute. Angefangene Minu-
ten gelten als Vollminuten.

3. Um auch die Anrufer korrekt zu informieren, meldet
sich vor Beginn jeden Gespriachs der Abhordienst: «Ach-
tung, hier ist der Abhordienst, Sie werden abgehort.»

4. Fir in Wohnungen angebrachte Mikrophone, soge-
nannte Wanzen, muss der Geheimdienst eine Anerken-
nungsgebiihr von DM 12.75 pro Tag im voraus bezahlen.
Der Abgehorte ist acht Tage vor Anbringen des Mikro-
phons zu verstdandigen.

5. Mikrophone in Hotelzimmern miissen dem Gast bei
der Anmeldung in der Rezeption avisiert werden. Der Ge-
heimdienst tibernimmt die Hélfte des Zimmerpreises.

6. Jeder Abgehorte erhalt ein Zertifikat, das ihm poli-
tische Unbedenklichkeit bescheinigt. Dieses Zertifikat wird
vor Beginn des Abhorens ausgestellt.

7. Jeder Abgehorte hat das Recht, die Zustdnde in
seiner Heimat ungestraft als undemokratisch und faschistoid
zu bezeichnen.



	Lauschbübereien

